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 Sehr gute Verkehrsanbindung

Direkt an der A 8 Stuttgart / München und der B 10 Stuttgart /Ulm
gelegen, mit schnellem Zugang zum Flughafen und der Landes-
messe Stuttgart. 

 Hochschule und Forschung

Hochschulstandorte in Göppingen und Geislingen sowie das 
Landesnetzwerk Mechatronik BW.

 Gewerbefl ächenentwicklung

Attraktive Gewerbestandorte und Gewerbeimmobilien mit Ent-
wicklungsmöglichkeiten.

Landkreis Göppingen –
unternehmensfreundlich!

dynamisch  wirtschaftsfreundlich  serviceorientiert

Der richtige Standort für Ihr Unternehmen!

Landratsamt Göppingen
Kreiswirtschaftsförderung
Lorcher Straße 6
73033 Göppingen

www.landkreis-goeppingen.de

Mareike Merx
Telefon +49 (0) 7161 202-444
Telefax +49 (0) 7161 202-330
E-Mail m.merx@landkreis-goeppingen.de

Arbeitsgemeinschaft
Unternehmensfreundlicher
Landkreis Göppingen

Göppingen
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 Landkreis Göppingen – Überraschend. Zentral. 

Informationen zur 
Wirtschaftsförderung

UNTERNEHMENSFREUNDLICHES
VERWALTUNGSHANDELN 

Alle 38 Städte und Gemeinden haben sich mit dem Landkreis 
zur Arbeitsgemeinschaft „Unternehmensfreundlicher Landkreis 
Göppingen“ zusammengeschlossen. Unternehmensfreundliches 
Verwaltungshandeln wird von den Kommunen des Landkreises 
Göppingen groß geschrieben.

Den Unternehmen bieten wir Serviceversprechen an. Service-
versprechen, die wir mit den Partnern aus Industrie, Handel und 
Handwerk erarbeitet haben, deren Einhaltung objektiv nachprüfbar 
ist und an denen wir uns messen lassen.

Profi tieren Sie davon!



Unternehmensfreundlicher Landkreis Göppingen 
Wir sind dabei!  www.adelberg.de  www.aichelberg.de  www.albershausen.de  www.bad-boll.de  www.badditzenbach.de  www.bad-ueberkingen.de  www.birenbach.de  www.boehmenkirch.de  www.boertlingen.de 

 www.deggingen.de  www.donzdorf.de  www.drackenstein.de  www.duernau.de  www.ebersbach.de  www.eislingen.de  www.gemeinde-eschenbach.de  www.gammelshausen.de  www.geislingen.de 
 www.gingen.de  www.goeppingen.de  www.gruibingen.de  www.hattenhofen.de  www.heiningen-online.de  www.hohenstadt-alb.de  www.kuchen.de  www.lauterstein.de  www.muehlhausen-taele.de 

 www.ottenbach.de  www.rechberghausen.de  www.salach.de  www.schlat.de  www.schlierbach.de  www.suessen.de  www.uhingen.de  www.waeschenbeuren.de  www.gemeinde-wangen.de 
 www.wiesensteig.de  www.zell-u-a.de  www.landkreis-goeppingen.de

 Informationsbereitstellung

Wir versprechen, für die jeweiligen Verfahren die notwendigen
Informationen und die entsprechenden Unterlagen in Papierform 
und im Internet zur Verfügung zu stellen.

 Lotse / Ansprechpartner

Auf Wunsch benennen wir einen Lotsen, der Sie berät und an die 
für Ihr Verfahren zuständigen Stellen vermittelt. Bei komplexen Ver-
fahren bieten wir Ihnen eine Vorberatung mit allen Beteiligten an.

 Beratung

Einen Termin für eine Beratung in unserem Hause zum Verfahren
erhalten Sie innerhalb von 7 Arbeitstagen. Soweit erforderlich 
bieten wir Ihnen auch innerhalb von 7 Arbeitstagen einen Bera-
tungstermin vor Ort an.

 Reaktionszeiten auf Anrufe und E-Mails

Wir versprechen, Sie im Laufe des Verfahrens kompetent zu 
begleiten. Einen Rückruf sowie eine Antwort auf E-Mails erhalten 
Sie innerhalb eines Arbeitstages.

 Qualifi zierte Eingangsbestätigung

Innerhalb von 7 Arbeitstagen erhalten Sie bei Baugenehmigungs-
anträgen eine qualifi zierte Eingangsbestätigung mit Aussagen zur 
Vollständigkeit der Unterlagen sowie der Benennung Ihrer Bearbei-
terin bzw. Ihres Bearbeiters mit den entsprechenden Kontaktdaten.

Die Planungsunterlagen werden von den Gemeinden innerhalb 
von 3 Arbeitstagen an die zuständige untere Baurechtsbehörde 
weitergeleitet.

 Verfahrensdauer bei Baugenehmigungen ab Entschei- 
 dungsfähigkeit

Nachdem im Baugenehmigungsverfahren die Antragsunterlagen 
sowie die erforderlichen Stellungnahmen vollständig und entschei-
dungsfähig vorliegen, erhalten Sie innerhalb von 6 Wochen einen 
Baugenehmigungsbescheid. 

 Unverzügliche Benachrichtigung bei Verzögerungen

Wir versprechen Ihnen eine unverzügliche Benachrichtigung, wenn 
bei der Bearbeitung Ihres Anliegens unerwartet Schwierigkeiten 
oder Verzögerungen auftreten.

 Beschwerdemöglichkeit

Sollte es mit unseren Serviceversprechen Schwierigkeiten geben, 
bieten wir für Ihre konstruktive Kritik eine zentrale Beschwerde-
möglichkeit.

 Optimierung der Prozesse

Wir verpfl ichten uns, unsere internen Genehmigungsprozesse 
mit dem Ziel, die Servicequalität zu optimieren, regelmäßig zu 
durchleuchten.

 Bezahlung von Rechnungen

Wir versprechen, Rechnungen an die Unternehmen der Wirtschaft 
innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang der Rechnung zu 
bezahlen, sofern die Richtigkeit und Höhe zweifelsfrei sind und 
kein anderes Zahlungsziel vereinbart ist.

UNSERE SERVICEVERSPRECHEN

FÜR DIE UNTERNEHMEN 
IM LANDKREIS GÖPPINGEN




